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I. Die einzelnen Gebühren  

1. Verwaltung allgemein 

Art. 1 Schreibgebühren (*3) 

für die erste Ausfertigung (elektronisch oder auf Papier) pro Seite Format A4 Fr.  20.00 

 

Art. 2 Kopien / Papierausdrucke 

1 je Seite Format A4, schwarz-weiss Fr.  0.50 
2 je Seite Format A4, farbig Fr.  1.00 
3 je Seite Format A3, schwarz-weiss Fr.  1.00 
4 je Seite Format A3, farbig Fr.  1.50 

 

Art. 3 Verordnungen, Reglemente und Drucksachen  

1 Verordnungen, Reglemente und Broschüren der Gemeinde  

a) Elektronischer Bezug bzw. Download  gebührenfrei 

b) Abgabe durch Gemeinde in Papierform Fr. 20.00 
2 Pläne aller Art Fr.  20.00 

 

Art. 4 Mitteilungsblatt 

1 Jahresabonnement für Nicht-Einwohner Fr. 55.00 
2 Kommerzielle Werbung im Mitteilungsblatt Rubrik «Werbung/Inserate» Fr. 50.00 

a) Rabatt bei 10 Inseraten pro Kalenderjahr  20 % 

b) Rabatt bei 5 Inseraten pro Kalenderjahr  10 % 
3 Kommerzielle Publireportagen im Mitteilungsblatt Rubrik «Publireportagen» (*1)  

a) halbe Seite Fr. 200.00 

b) ganze Seite Fr. 400.00 

 

Art. 5 Verkaufsartikel 

1 Gemeindechronik Fr. 20.00 
2 Dropstop  

a) 1 Stück Fr. 3.50 

b) 3 Stück Fr. 9.00 
3 Wappenscheibe Fr. 15.00 
4 Höri-Fotokalender Fr. 25.00 

 

Art. 6 Mahngebühren und Verzugszinsen 

1 1. Mahnung   gebührenfrei 
2 2. Mahnung (mit Betreibungsandrohung) Fr.  20.00 
3 Freigrenze Verzugszins (exkl. Betreibungen und Steuern) Fr.  50.00 

 

Art. 7 Dienstleistungen und Kosten Dritter 

Ausserordentlicher Aufwand und Zusatzdienstleistungen werden an den Verursacher nach den effektiven Kosten 
(Personal, Material, Maschinen) verrechnet. 

 

Art. 8 Personalkosten (pro Stunde) 

1 Verwaltungsleiter/Verwaltungsleiterin (*3) Fr. 140.00 
2 Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin Fr.  120.00 
3 Bereichsleiter/Bereichsleiterin  Fr.  110.00 
4 Fachverantwortlicher/Fachverantwortliche (*1) Fr.  110.00 
5 Werkmeister/Werkmeisterin oder Brunnenmeister/Brunnenmeisterin Fr. 95.00 
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6 Sachbearbeiter/Sachbearbeiterin oder Administration Fr. 95.00 
7 Werkmitarbeiter/Werkmitarbeiterin Fr. 80.00 
8 Materialwart Feuerwehr/Materialwartin Feuerwehr (*1) Fr. 80.00 
9 Hilfskräfte oder Lernende/Lernender Fr.  40.00 
10 Personalkosten werden halbstündlich abgerechnet, wenn keine andere Vereinbarung getroffen wurde.  

 

Art. 9 Fahrzeuge (pro Stunde) 

1 Traktor mit Schneepflug/Salzstreuer (inkl. Salz) Fr. 180.00 
2 Traktor mit Schneepflug/Salzstreuer (exkl. Salz) Fr.  140.00 
3 Strassenreinigungsmaschine Fr. 120.00 
4 Kleintraktor (Kubota) Fr. 60.00 
5 Lieferwagen (Renault), pro Kilometer Fr. 1.50 
6 Weitere Fahrzeuge Fr. 50.00 
7 Fahrzeugkosten werden halbstündlich abgerechnet, wenn keine andere Vereinbarung getroffen wurde. 

 

Art. 10 Kleingeräte (pro Stunde) 

1 Motormäher Fr. 50.00 
2 Rasenmäher Fr. 35.00 
3 Laubgebläse Fr. 15.00 
4 Hochdruckreiniger Fr. 20.00 
5 Motorsäge Fr. 15.00 
6 Weitere Kleingeräte Fr. 20.00 
7 Gerätekosten werden halbstündlich abgerechnet, wenn keine andere Vereinbarung getroffen wurde. 

 

Art. 11 Gesuch um Informationszugang  

1 Informationsgesuche zu eigenen Personaldaten der gesuchstellenden Person  gebührenfrei 
2 Weiteren Gebühren gemäss Verordnung über die Information und den Datenschutz (IDV, LS 170.41). 

 

 

 

 

2. Bauwesen 

Art. 12 Grundsatz 

1 Bei sämtlichen Bauvorhaben, für welche gemäss §309 PBG eine baurechtliche Bewilligung nötig ist, wird für 
die Prüfung des Gesuchs, den Entscheid über das Vorhaben, die notwendigen Kontrollen sowie Rohbau- und 
Schlussabnahmen eine Gebühr bezogen. 
2 Die Gebühren nach Aufwand werden entsprechend dem Kostendeckungsprinzip festgesetzt. 
3 Sofern keine pauschalen Ansätze gelten, richten sich die Höhe der Gebühr nach der mutmasslichen Bausumme. 
Sie beträgt aber mindestens Fr. 300.00. 
4 Vor Baubeginn wird ein Depositum in der Höhe der mutmasslichen Summe erhoben. Das Depositum wird 
erhoben für: 

- Anschlussgebühren an das Wasserversorgungs- und Abwassernetz gemäss den entsprechenden Reglementen 
(SEVO und WVVO) 

- Kontrollgebühren für externe Abnahmen (z.B. Rohbau- / Schlussabnahmen) 

- baulicher Zivilschutz 

- die mutmasslichen Instandstellungsarbeiten des öffentlichen Grundes 
5 Nach der Bauvollendung werden diese Depositen definitiv durch die Gemeindeverwaltung mit der Bauherrschaft 
abgerechnet. Grundlage dafür bilden die Schätzung der kantonalen Gebäudeversicherung und der tatsächliche 
Aufwand. 
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Art. 13 Baubewilligungsgebühren  

1. Anzeigeverfahren  

Für die Prüfung und Bewilligung von Bauvorhaben im Anzeigeverfahren wird eine pauschale 
Gebühr erhoben. Allfällige Kosten Dritter werden zusätzlich in Rechnung gestellt. 

Fr. 300.00 

 
2. Ordentliches Verfahren 

 

1 Die Gebühren im ordentlichen Verfahren betragen:  

Bausumme Ansatz 0/00 Bausumme total Gebühren total 

- Für die ersten Fr. 100’000 10 bis Fr. 100'000 Fr. 300 bis Fr. 1'000 

- Für weitere Fr. 400'000  
oder Teile davon 

6 ab Fr. 100'000  
bis Fr. 500'000 

Fr. 1'000 bis Fr. 3'400 

- Für weitere Fr. 500'000  
oder Teile davon 

4 ab Fr. 500'000  
bis Fr. 1'000'000 

Fr. 3'400 bis Fr. 5'400 

- Für die restliche Bausumme 1 ab Fr. 1'000'000 Fr. 5'400 bis Fr. 20'000 
Kant. Höchstansatz 

2 Die gemäss den vorstehenden Ansätzen berechnete Gebühr wird jeweils auf die nächsten Fr. 10.00 abgerundet. 
Im Zweifelsfall wird zunächst der tiefere Ansatz berechnet. 
3 Sofern erforderlich, ist die Lieferung einer Hausnummer in der Gebühr enthalten. 
4 Für die erforderlichen Rohbau- und Schlussabnahmen (einschliesslich Bezugsabnahme) werden, dem Bauvor-
haben angepasst, Zuschläge von je der halben Gebühr (von Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2) berechnet. (*1) 

 
3. Erhöhungen / Reduktionen 

 

Die Gebühren können angemessen erhöht bzw. reduziert werden, wenn die Prüfung der Projekte oder die Kon-
trolle der Bauarbeiten ausserordentliche Aufwendungen verursachen, wenn der Aufwand nicht in einem ange-
messenen Verhältnis zur Bausumme steht. Pauschal- und Minimalgebühren werden nicht reduziert. 

 
4. Fälligkeit 

Mit der Baubewilligung erhobene Gebühren sind innert 30 Tagen, ab Zustellung des baurechtlichen Entscheids, 
spätestens jedoch vor Baufreigabe zu bezahlen; massgebend ist die kürzere Frist. 

 
5. Baufreigabe 

Die Baufreigabe erfolgt nach Bezahlung sämtlicher Aufwendungen (Gebühren, Depositum, weitere) und sobald 
die Auflagen gemäss dem baurechtlichen Entscheid erfüllt sind. 

 
6. Abrechnung 

Nach Bauvollendung und Eingang der Schätzung der Gebäudeversicherung wird eine Schlussrechnung (Abrech-
nung des geleisteten Depositums) erstellt. 

 

Art. 14 Weitere Kosten und Gebühren 

1. Allgemein  
1 Publikation Fr. 150.00 
2 Zustellung des baurechtlichen Entscheids gemäss §315 PBG Fr. 50.00 
3 Parzellierungsbewilligung (Grundstückunterteilung)  nach Aufwand 
4 Aufzugsbewilligungen und Kontrollen  nach Aufwand 
5 Nachführung Leitungskataster (Wasser/Abwasser)  nach Aufwand 
6 Bewilligung Sanitärschema Fr. 300.00 
7 Kanalisationsbewilligung und -Abnahmen  nach Aufwand 
8 Bewilligung und Kontrollen Werkanschlüssen  nach Aufwand 
9 Besondere Bewilligungen und Genehmigungen (private Gestaltungspläne, Quartierpläne, 
private Erschliessungsverfahren etc.) 

 nach Aufwand 

10 Vorentscheide oder Bauanfragen  50 % 
 gem. Art. 13 

11 Rückzug von Baugesuchen (Gebühr gemäss Art. 13 je nach Stand des Prüfungsverfahren 
bis auf einen Fünftel reduziert), mindestens 

Fr. 300.00 

12 Bauverweigerung (50% der Gebühr gemäss Art. 13), mindestens Fr. 300.00 
13 Bewilligung weiterer, anderer kantonaler Stellen (*1)  nach Aufwand 
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14 feuerpolizeiliche Bewilligungen und Kontrollen (*1)  nach Aufwand 
15 externe Fachgutachten, Prüfkosten durch Dritte (*1)  nach Aufwand 

 
2. Baulicher Zivilschutz 

 

1 Schutzraum bis 25 Schutzplätze Fr. 1’200.00 
2 Schutzraum bis 50 Schutzplätze Fr. 1’400.00 
3 Schutzraum bis 100 Schutzplätze Fr. 1’800.00 
4 Schutzraum bis 200 Schutzplätze Fr. 2’500.00 
5 Schutzraumbefreiungsgesuche (Umbau/Anbau) Fr. 200.00 
6 Schutzraumbefreiungsgesuche und Ersatzabgabe (Neubau) Fr. 500.00 
7 Nachkontrollen je Fr. 200.00 

 
3. Hausnummern (bei Neubauten in Bewilligungsgebühr enthalten) 

 

1 Liefern einer Hausnummer Fr. 100.00 
2 Liefern einer Zusatznummer Fr. 100.00 

 
4. Grundbuchgeometer 

 

Nach der Ausführung eines Bauvorhabens ist die Baute und das Grundstück aufgrund der einschlägigen kanto-
nalen Bestimmungen amtlich durch den Grundbuchgeometer vermessen zu lassen. Sie werden dem Grundei-
gentümer direkt durch den Grundbuchgeometer in Rechnung gestellt und basieren auf den vom kantonalen 
Vermessungsamt genehmigten Tarifen und der Honorarordnung 33 für Nachführungsarbeiten der amtlichen 
Vermessung (HO 33). 

 
5. Feuerpolizei - Feuerungsanlagen 

 

1 Abgasanlage  Fr. 350.00 
2 Feuerung mit Abgasanlage Fr. 500.00 
3 Feuerung ohne Abgasanlage   Fr. 350.00 
4 Plausibilitätsprüfung von Installationsattest Fr. 150.00 

 
6. Feuerpolizei – Feuerungskontrolle 

 

1 Amtliche Messung 1-stufige Brenner Fr. 130.00 
2 Amtliche Messung 2-stufige Brenner Fr. 165.00 
3 Amtliche Messung Holzfeuerung bis 70 kW  nach Aufwand 
4 Administrationsgebühr, private/amtliche Messung Fr. 58.00 

 

7. Gebäudekontrollen  
1 Periodische feuerpolizeiliche Kontrollen Fr. 100.00 
2 Kontrolle von Beanstandungen pro Nachkontrolle Fr. 100.00 

 
8. Lagerung, Verkauf 

 

1 Bewilligung für die Lagerung von feuergefährlichen Flüssigkeiten Fr. 400.00 
2 Bewilligung für den Verkauf von Feuerwerk Fr. 200.00 

 
9. Besondere Aufwendungen 

 

1 Besondere Aufwendungen, zusätzliche Kontrollgänge, im Reglement nicht aufgeführte Leistungen usw. die 
durch die Bauherrschaft, den Projektverfasser oder sonstige für das Bauvorhaben verantwortliche Dritte verur-
sacht haben, werden nach Aufwand in Rechnung gestellt. 
2 Bei ohne Bewilligung erstellten Objekten wird der Mehraufwand zusätzlich zu den Verzeigungskosten separat 
in Rechnung gestellt. 

 
10. Meldeverfahren gemäss § 2a Bauverfahrensverordnung (BVV, LS 700.6) (*2) 

 

1 Bewilligung von Solaranlagen und öffentlich zugänglichen E-Ladestationen Fr. 200.00 
2 Bewilligung von wärmetechnischen Anlagen (Wärmepumpen, Erdsonden) Fr. 250.00 

 

Art. 15 Aufgrabungsbewilligungen 

Aufgrabungsbewilligung öffentlicher Grund (*3) Fr. 200.00 
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3. Benützungsgebühren für kommunale Einrichtungen und Anlagen 

Art. 16 Saal Mehrzweckgebäude (MZG) 

1 Benützung für Firmen-, Vereins-, Partei- oder Privatanlässe:  

a) Saal am 1. Tag Fr. 200.00 

b) Bei mehrtägigem Anlass, ab 2. Tag Fr. 100.00 

c) Regelmässige Benützung, pro Stunde Fr. 10.00 
2 Behörden, Verwaltungsangestellte, ortsansässige Vereine und Parteien aus Höri  
sowie gemeinnützige Organisationen 

 

a) Eine Miete pro Kalenderjahr (Waldhütte oder Saal MZG, nur ein Mietobjekt pro Jahr)  gebührenfrei 

b)  Weitere Mieten  50 % Rabatt 
3 Anlässe organisiert durch die Gemeinde  gebührenfrei 
4 Zusätzliche Leistungen des zuständigen Werkmitarbeiters  nach Aufwand 

 gem. Art. 8 
5 Bei Absagen, die später als 15 Tage vor dem Benutzungsdatum erfolgen, sind 50 % des entsprechenden Tarifs 
geschuldet. Bei früheren Absagen werden keine Gebühren verrechnet. 

 

Art. 17 Waldhütte Höriberg 

1 Die Waldhütte Höriberg wird ausschliesslich an Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, an Ortsparteien 
und Ortsvereine sowie an Gewerbebetreibende der Gemeinde vermietet. Ausnahmen können durch den Gemein-
derat bewilligt werden. 
2 Pro Wochenende (Freitag- bis Sonntagabend) wird die Waldhütte Höriberg ausschliesslich für einen Anlass 
vermietet. 
3 Die Miete beträgt pro Anlass (max. 2 Tage) (*3) Fr. 250.00 
4 Die Miete beträgt für eine Woche (max. 7 Tage) (*3) Fr. 500.00 
5 Behörden, Verwaltungsangestellte, ortsansässige Vereine und Parteien aus Höri  
sowie gemeinnützige Organisationen 

 

a)  Eine Miete pro Kalenderjahr (Waldhütte oder Saal MZG, nur ein Mietobjekt pro Jahr)  gebührenfrei 

b)  Weitere Mieten  50 % Rabatt 
6 Anlässe organisiert durch die Gemeinde  gebührenfrei 
7 Zusätzliche Leistungen des zuständigen Werkmitarbeiters  nach Aufwand 

  gem. Art. 8 
8 Bei Absagen, die später als 15 Tage vor dem Benutzungsdatum erfolgen, sind 50 % des entsprechenden Tarifs 
geschuldet. Bei früheren Absagen werden keine Gebühren verrechnet. 

 

Art. 18 Festbankgarnituren und Bistrotische 

1 Einwohner, pro Festbankgarnitur (max. 2 Tage) Fr. 10.00 
2 Einwohner, pro Bistrotisch (max. 2 Tage) Fr.  10.00 
3 Auswärtige, pro Festbankgarnitur (max. 2 Tage) Fr.  20.00 
4 Auswärtige, pro Bistrotisch (max. 2 Tage) Fr.  20.00 
5 Ortsvereine und ortsansässiges Gewerbe für Anlässe im Dorf  gebührenfrei 
6 Allfällige Schäden oder nötige Ersatzanschaffungen  effektive Kosten 

 

Art. 19 Öffentliche Feuerstellen 

Lieferung von Brennholz auf Bestellung  nach Aufwand 
 gem. Art. 8, 
mind. Fr. 80.00 
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4. Bürgerrecht 

Art. 20 Schweizerinnen und Schweizer (pro Gesuch) 

1 Erteilung des Gemeindebürgerrechts, Bewerberinnen und Bewerber über 25 Jahre alt Fr. 250.00 
2 Erteilung des Gemeindebürgerrechts, Bewerberinnen und Bewerber bis 25 Jahre alt Fr. 125.00 
3 Erteilung des Gemeindebürgerrechts, Bewerberinnen und Bewerber bis 20 Jahre alt (*3)  gebührenfrei 
4 Entlassung aus dem Gemeindebürgerrecht über 25 Jahre alt (*3) Fr. 100.00 
5 Entlassung aus dem Gemeindebürgerrecht bis 25 Jahre alt (*3) Fr. 50.00 
6 Entlassung aus dem Gemeindebürgerrecht bis 20 Jahre alt (*3)  gebührenfrei 

 

Art. 21 Ausländerinnen und Ausländer (pro Gesuch) (*3) 

1 Erteilung des Gemeindebürgerrechts, Bewerberinnen und Bewerber über 25 Jahre alt Fr. 500.00 
2 Erteilung des Gemeindebürgerrechts, Bewerberinnen und Bewerber bis 25 Jahre alt Fr. 250.00 
3 Erteilung des Gemeindebürgerrechts, Bewerberinnen und Bewerber bis 20 Jahre alt  gebührenfrei 

 

Art. 22 Rückzug, Ablehnung oder Abschreibung des Einbürgerungsgesuchs (*3) 

1 Rückzug des Einbürgerungsgesuchs durch Bewerberinnen und Bewerber  gebührenfrei 
2 Ablehnung des Einbürgerungsgesuchs, Bewerberinnen und Bewerber über 25 Jahre alt Fr. 250.00 
3 Ablehnung des Einbürgerungsgesuchs, Bewerberinnen und Bewerber bis 25 Jahre alt Fr. 125.00 
4 Ablehnung des Einbürgerungsgesuchs, Bewerberinnen und Bewerber bis 20 Jahre alt  gebührenfrei 
5 Abschreibung des Einbürgerungsgesuchs  gebührenfrei 

 

Art. 23 Zusätzliche Gebühren 

Allfällige weitere Gebühren (z.B. obligatorische, extern durchgeführten Sprach- und Grundkenntnistests) sind 
durch die Bürgerrechtsbewerber zu begleichen.  

 

 

 

 

5. Einwohnerdienste 

Art. 24 Anmeldung, Abmeldung, Adressänderung (pro erwachsene Person) 

1 Anmeldung, einschliesslich Meldebestätigung Fr. 40.00 
2 e-Umzugsmeldung, einschliesslich Meldebestätigung Fr. 30.00 
3 Aufforderung zur An-/Abmeldung, Adressänderung oder zur Abgabe fehlender Unterlagen Fr. 30.00 
4 Meldebestätigung (Duplikat) Fr. 10.00 
5 Abmeldebestätigung (*3) Fr. 20.00 

 

Art. 25 Wochenaufenthalt in Höri 

1 Anmeldung befristet für ein Jahr Fr. 100.00 
2 Verlängerung des Aufenthalts um ein weiteres Jahr Fr. 100.00 
3 Anmeldung Studenten und Schüler, befristet für vier Jahre  Fr. 100.00 

 

Art. 26 Auszüge und Auskünfte 

1 Auskünfte aus dem Einwohnerregister  

a)  voraussetzungslose, einfache Adressauskunft Fr. 15.00 

b) Adressauskunft, wenn berechtigtes Interesse vorausgesetzt wird, mit Interessennach-
weis  

Fr. 30.00 

2 Handlungsfähigkeitszeugnis Fr. 30.00 
3 Wohnsitzbestätigung Fr. 30.00 
4 Wohnsitzbestätigung für SBB (GA) Fr. 10.00 
5 Lebensbescheinigung  
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a)  Ausstellen einer Lebensbescheinigung Fr. 30.00 

b)  Bestätigung auf vorgedrucktem Formular  gebührenfrei 
6 Gesuch für den Lernfahrausweis sowie Umtausch des ausländischen Führerausweises 
und damit verbundene Identitätskontrolle (auch für Minderjährige) 

Fr. 20.00 

7 Aufenthaltsausweis (für Wochenaufenthalter) Fr. 30.00 

 

Art. 27 Dienstleistungen (pro Person) 

1 Erfassung von notarieller Meldepflicht Fr.  20.00 
2 Verwaltungsaufwand für Zwangszuweisung Krankenversicherungskasse   Fr.  40.00 

 

Art. 28 Ausweise für Schweizer Staatsangehörige  

Es gilt die Verordnung des Bundesrats über die Ausweise für Schweizer Staatsangehörige (Ausweisverordnung, 
VAwG, SR 143.11). 

 

Art. 29 Ausländerrechtliche Gebühren  

Es gilt die ausländerrechtliche Gebührenverordnung der Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich (LS 142.21). 

 

 

 

 

6. Feuerwehrwesen 

Art. 30 Grundsatz 

Die Gebühren im Feuerwehrwesen werden auf Basis der Reglemente und Verordnungen des Zweckverbands 
Feuerwehr Höri-Hochfelden erhoben, sofern nicht kantonales Recht anwendbar ist.  

 

 

 

 

7. Finanzen und Steuern 

Art. 31 Dienstleistungen Bereich Finanzen (*3) 

1 Nachforschung von nicht zuordenbaren Zahlungen (externe Kosten) können verrechnet 
werden 

Fr. 30.00 

2 Verwaltungsaufwand für Löschung einer Betreibung (pro Verfahren) Fr. 50.00 
3 Verwaltungsaufwand für Rückzug Fortsetzungsbegehren (pro Verfahren) Fr. 50.00 

 

Art. 32 Bescheinigungen und Ausweise Bereich Steuern 

1 Steuerausweis pro Steuerjahr (ohne Datensperre, kein Spezialverfahren) Fr. 40.00 
2 Steuerausweis pro Steuerjahr (mit Datensperre, einfaches Spezialverfahren) Fr. 80.00 
3 Steuerausweis pro Steuerjahr (mit Datensperre, komplexes Spezialverfahren) Fr. 120.00 
4 Bescheinigung des Steueramts für Einbürgerungsverfahren Fr. 80.00 
5 Steuerauskünfte für den Steuerbezug der Israelischen Cultusgemeinde Zürich ICZ, der Jü-
dischen Liberalen Gemeinde und der Französischen Kirche 

 gebührenfrei 

6 Steuerauskünfte an die Schulverwaltung der Gemeinde (in Bezug auf die Schulzahnpflege, 
Tagesstrukturen) 

 gebührenfrei 

7 Steuerauskünfte an die Kinderkrippen der Gemeinde (in Bezug auf die Tariferhebung)  gebührenfrei 
8 Übrige steuerliche Bescheinigungen (*3) Fr. 50.00 
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Art. 33 Dienstleistungen Bereich Steuern (*3) 

1 Anfertigung von Kopien aus den Steuerakten, Grundgebühr für Verwaltungsaufwand zu-
züglich Gebühren für Fotokopien (gem. Art. 2) 

Fr. 20.00 

2 Verwaltungsaufwand für Löschung einer Betreibung (pro Verfahren) Fr. 50.00 
3 Verwaltungsaufwand für Rückzug Fortsetzungsbegehren (pro Verfahren) Fr. 50.00 

 

 

 

 

8. Friedhof- und Bestattungswesen 

Art. 34 Grundsatz 

Die Gebühren im Friedhof- und Bestattungswesen werden auf Basis der Reglemente und Verordnungen des 
Friedhof-Zweckverbandes Bülach erhoben, sofern nicht kantonales Recht anwendbar ist.  

 

 

 

 

9. Nutzung öffentlichen Grundes 

Art. 35 Parkierung gem. Parkierungs- und Parkkartenverordnung 

1 Langzeitparkierung  

a)  pro Jahr Fr. 450.00 

b)  pro Monat Fr. 40.00 
2 Kurzzeitparkierung ohne zentrale Parkuhr  

a)  bis 4 Stunden  gebührenfrei 

b)  ab 4 Stunden / Tageskarte Fr. 5.00 
3 Kurzzeitparkierung mit zentraler Parkuhr  

a)  bis 1 Stunde  gebührenfrei 

b)  ab 1 Stunden, pro Stunde Fr. 1.00 

 
Art. 36 Vorübergehende und untergeordnete Benutzung des öffentlichen Grundes  

1 Die Gebühren für die Ablagerung von Materialien sowie die Inanspruchnahme zu gewerblichen Zwecken richten 
sich nach dem Anhang der kantonalen Sondergebrauchsverordnung (SGV, LS 700.3). 
2 Gewerblicher Plakataushang pro m2 Plakatfläche und Jahr  Fr. 300.00 
3 Regelung mit Rahmenvertrag pro m2 Plakatfläche und Jahr, höchstens Fr. 500.00 
4 nichtkommerzielle Nutzung (politisch, gemeinnützig, wohltätiger Zweck)  gebührenfrei 
5 Ortseingangsständer und offizielle öffentliche Plakatstelen oder Plakatständer  gebührenfrei 

 

Art. 37 Langandauernde und intensive Inanspruchnahme des öffentlichen Grundes 

1 Für bewilligungspflichtige langandauernde und intensive Inanspruchnahme öffentlichen Grundes, insbesondere 
zu baulichen Zwecken und zur Errichtung von dauernden Strassencafés oder Verkaufsständen und dergleichen, 
ist eine jährliche Gebühr in der Höhe des Zinsfusses der Zürcher Kantonalbank für 1. Hypotheken im Zeitpunkt 
der Erteilung der Bewilligung, bezogen auf den Grundwert, zu entrichten. 
2 Der Grundwert entspricht dem Landwert der beanspruchten Fläche öffentlichen Grundes zuzüglich allfälliger 
wertvermehrender Aufwendungen der Gemeinde. 
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10. Polizeiwesen 

Art. 38 Gastwirtschaftspatente 

1 Gastwirtschaften Fr. 250.00 
2 Klein- und Mittelverkaufspatente Fr. 150.00 
3 vorübergehend bestehende Betriebe (mehr als 1 Monat) Fr.  100.00 
4 Festwirtschaften   

a)  mit Alkoholausschank Fr. 60.00 

b)  ohne Alkoholausschank Fr. 30.00 

c) für ortsansässige Vereine und gemeinnützige Institutionen  gebührenfrei 
5 Entzug des Patents für Gastwirtschaften Fr. 500.00 
6 Entzug des Patents für Kleinverkaufsbetriebe Fr. 300.00 

 

Art. 39 Hinausschieben der Schliessungsstunde 

1 Erteilen einer unbefristeten Bewilligung Fr. 1’000.00 
2 Erteilen einer befristeten Bewilligung Fr. 500.00 
3 vorübergehende Ausnahme der Schliessungsstunde Fr. 60.00 
4 Ablehnung des Gesuchs Fr. 300.00 
5 Änderung der bewilligten Schliessungszeit Fr. 300.00 
6 Entzug der Bewilligung zur dauernden Ausnahme der Schliessungsstunde Fr. 300.00 
7 Jährliche Kontrollgebühr bei unbefristeter Bewilligung Fr. 300.00 

 

Art. 40 Abgaben für gebrannte Wasser 

Für die Mengenabgabe gilt die Verordnung zum Gastgewerbegesetz des Kantons Zürich (LS 935.12). 

 

Art. 41 Hundehaltung  

1 Die jährliche Gebühr für Hundehalterinnen und Hundehalter richtet sich nach dem kantonalen Hundegesetz 
(LS 554.5) und der Hundeverordnung (HuV, LS 554.51). 
2 jährliche Abgabe pro Hund (inkl. Abgabe an den Kanton Zürich) Fr. 150.00 
3 einmalige Anmeldegebühr pro Hund Fr. 20.00 
4 Gebühr für verspätetes Anmelden pro Hund Fr.  40.00 

 
Art. 42 Waffenerwerbsscheine  

Es gilt der Anhang zur eidgenössischen Verordnung über Waffen, Waffenzubehör und Munition (Waffenverord-
nung, WV, SR 514.541). 

 

Art. 43 Weitere polizeiliche Bewilligungen  

1 Bewilligung für Wandergewerbe pro Tag Fr. 300.00 
2 Vorübergehende Verkehrsbeschränkungen  

a)  für Anlässe ortsansässiger Vereine, Parteien, gemeinnütziger Institutionen  gebührenfrei 

b)  ansonsten  nach Aufwand 
3 Fahrbewilligungen für Strassen mit Fahrverbot, pro Tag Fr. 30.00 
4 Weitere polizeiliche Bewilligungen (z.B. Sonntagsverkauf, Drehbewilligung usw.), pro Gesuch  nach Aufwand 
5 Bewilligungen für ortsansässige Vereine, Parteien, gemeinnützige Institutionen sowie für 
Gemeindeanlässe (z.B. Hörifäscht, Markt am Platz, 1. August usw.) 

 gebührenfrei 
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11. Rechtspflege 

Art. 44 Friedensrichter  

Die Gebühren für Schlichtungsverfahren richten sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts (GebV OG, 
LS 211.11). 

 

Art. 45 Neubeurteilung, Grundgebühr 

1 Bestimmbarer Streitwert  

a)  Streitwert bis Fr. 1'000.00 Fr. 100.00 

b)  Streitwert von Fr. 1'000.00 bis Fr. 10'000.00 Fr. 250.00 

c)  Streitwert über Fr. 10'000.00, mindestens Fr. 500.00 
2 Ist der Streitwert nicht bestimmbar, richtet sich die Grundgebühr nach dem Aufwand der 
Behörde:  

 

a) Augenschein Behörde, pro Stunde Fr. 120.00 

b) Entscheide bis 4 Seiten Fr. 200.00 

c)  Entscheide bis 8 Seiten Fr. 400.00 

d) jede zusätzliche Seite Fr. 15.00 

 

 

 

 

12. Soziales 

Art. 46 Bescheinigungen und Ausweise im Bereich Soziales und Asylwesen 

Bescheinigung über allfälligen Sozialhilfebezug für Einbürgerungsverfahren Fr. 20.00 

 

 

 

 

II. Inkrafttreten 

Art. 47 Genehmigung und Publikation 

1 Dieses Gebührenreglement wurde mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 267 vom 14. Dezember 2021 genehmigt und 
tritt per 1. Januar 2022 in Kraft. Die amtliche Publikation erfolgte am 17. Dezember 2021. 
2 Widersprechende Gebührenreglemente bzw. Gebührentarife werden auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens auf-
gehoben. 

 

 

Gemeinderat Höri 

Der Gemeindepräsident: Roger Götz 

Die Gemeindeschreiberin: Karin Gautier  

 

 

 

 

 
(*1) geändert mit Beschluss des Gemeinderats Nr. 109 vom 24. Mai 2022 
(*2) geändert mit Beschluss des Gemeinderats Nr. 75 vom 18. April 2023 
(*3) geändert mit Beschluss des Gemeinderats Nr. 149 vom 15. August 2023 

 


